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Stadt Karben 
 
Bebauungsplan Nr. 125-4  
„Gewerbegebiet“ 

 
Beschlussvorschlag zur Abwägung 
 
aufgrund der während der Offenlage (vom 09. September 
bis einschließlich 18. Oktober 2019) eingegangenen Stel-
lungnahmen der Behörden. 
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Stellungnahme Anerkannte Verbände nach § 3 Umweltrechts-
behelfsgesetz vom 18.10.2019 
 
 
zum Punkt Inanspruchnahme des Grünzugs im Nordwesen  
Die Bedenken wurden teilweise geteilt.  
Der Anregung wurde bereits teilweise gefolgt. 
Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens wurden bereits erfolgte, bzw. 
genehmigte bauliche Vorhaben sowie Änderungsbedarfe ergänzt und ent-
sprechen der Bestandssituation auf den besagten Flächen. Nicht geneh-
migte bauliche Anlagen, die durch den Bebauungsplan baurechtlich zu si-
chern sind, werden in die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung einbezogen. 
Durch die getroffenen Festsetzungen können künftig weitere Inanspruch-
nahmen des Grünzuges durch bauliche Erweiterungsmaßnahmen verhin-
dert werden und der Grünzug ist in seiner bestehenden Fläche planungs-
rechtlich gesichert. Zudem werden Eingrünungsfestsetzungen für die 
Stellplatzflächen getroffen (s. a. Textfestsetzung Ziff. A. 11.4), sodass der 
Grünzug keine vollständige Unterbrechung erfährt. 
Darüber hinaus werden den ansässigen Gewerbebetrieben ausreichende 
Entwicklungsflächen ermöglicht werden und so ein verträgliches Maß an 
Gewerbeerweiterung bei gleichzeitiger Sicherung des Grünzuges sicher-
gestellt.  
 
zum Punkt Artenschutzrechtliche Belange  
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde sowohl ein Umweltbericht 
erstellt, als auch eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt. 
Als Resultat wurden im Bebauungsplan unter Ziff. A. 10.2 sowie Ziff. C. 4. 
artenschutzrechtliche Vorkehrungen aufgenommen.  
Der Termin für eine Baufeldkontrolle bzw. die Überprüfung besetzter Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher de-
finiert werden, da die zeitliche Umsetzung der Eingriffe nicht festgelegt ist. 
Im Rahmen der Bauvorlagenverordnung in Verbindung mit der Hessi-
schen Bauordnung muss der jeweilige Bauherr eine artenschutzrechtliche 
Bewertung vorlegen und nachweisen, dass artenschutzrechtliche Belange 
ausreichend berücksichtigt sind. Dies betrifft auch ggf. erforderliche Kar-
tierungen und mögliche Bauzeiten. Die Einhaltung der Artenschutzbelan-
ge ist somit auch auf der nachgelagerten Baugenehmigungsebene ge-
währleistet. 
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zum Punkt Artenschutz auf den Ausgleichsflächen 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen.  
Der Anregung wurde gefolgt. 
Die Weiterführung der Ausgleichsflächen im B-Plan wurde auch unter 
dem Artenschutzaspekt überprüft. Gemäß Abstimmung mit der UNB am 
25.11.2019 wird die Ausgleichsfläche 1 (Gemarkung Petterweil) nicht wei-
ter verfolgt und aus dem Bebauungsplan entlassen, da hier zunächst in 
einen Gehölzbestand eingegriffen werden müsste. 
  
zum Punkt Inanspruchnahme des Grünzugs im Nordwesen   
Siehe oben auf S. 2. 
 
zum Punkt Plandarstellung Grünfläche – Erhalt – im Südosten (Er-
weiterungsbereich 4.) 
Den Anregungen wurde teilweise gefolgt. 
Das Flurstück 22/154 wird für den GRZ Nachweis des Gewerbebetriebes 
benötigt und muss als Gewerbefläche dargestellt werden. Die vorhande-
nen Gehölze im Gewerbegebiet werden als zu erhaltend festgesetzt. Die 
Gehölze im Umfeld der Gasreglerstation können nicht als zu erhaltend 
festgesetzt werden, da hier eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung – Parkplätze vorgesehen ist. Ein größtmöglicher Erhalt erfolgt 
im Zuge der Ausführungsplanung. 
 
zum Punkt Bewertung Bilanzierungsbereich 4. 
Der Anregung wurde nicht gefolgt. 
Der rechtskräftige Bebauungsplan stellt im Südwesten des Geltungsberei-
ches neben einer Planstraße und einer Grünfläche eine Fläche für Gleis-
anlagen dar. Im neuen B-Plan werden diese Flächen vollständig als öf-
fentliche Grünfläche mit Ziel der Entwicklung von Amphibien- und Reptili-
enhabitaten gekennzeichnet. Während die Planstraße nie umgesetzt wur-
de, war das Industriegleis über längere Zeit in Betrieb und könnte – aus 
baurechtlicher Sicht – jederzeit wieder in Betrieb genommen werden. Von 
daher ist davon auszugehen, dass für die Herstellung der Gleisanlagen 
auch ein entsprechender Ausgleich geleistet wurde. Die Rücknahme die-
ser Nutzung im Bebauungsplan und die Übernahme der Fläche in eine 
kommunale Pflege und Entwicklung werden in der Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung entsprechend als Aufwertung gut geschrieben (Bilanzie-
rungsbereich 4). 
 
zum Punkt Pflanzgebote auf privaten Grünflächen 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme von Hessen Mobil 
vom 09.10.2019 
 
 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
zum Punkt Nachweisführung einer gesicherten Verkehrserschlie-
ßung/ Verkehrsaufkommen  
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
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zum Punkt Emissionen des überörtlichen Verkehrs  
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis aus der Stellungnahme vom 06.06.2018 wurde in die Text-
festsetzungen aufgenommen (s. a. Textfestsetzung Ziff. C. 9.) 
 
zum Punkt Anpassung Hinweis C. 8.2  
Der Anregung wurde gefolgt. 
Die Textfestsetzung wurde angepasst (s. a. Textfestsetzung Ziff. C. 10.2). 
 
zum Punkt Ergänzung Gehweg in der Fläche GA  
Der Anregung wurde teilweise gefolgt. 
Der Fuß- und Radweg wurde innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit 
dem Entwicklungsziel GA „Straßenbegleitgrün“ in die Textfestsetzungen 
aufgenommen (s. a. Textfestsetzung Ziff. A. 11.1.1). 
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Stellungnahme des Kreisausschuss des Wetteraukreises 
vom 17.10.2019 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
zu den Punkten Ergänzung von Auflagen zum Bodendenkmalschutz 
in den Textfestsetzungen 
Den Anregungen wurde gefolgt.  
Der Hinweis wurde ergänzt (s. a. Textfestsetzung Ziff. C. 2.).   
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zum Punkt Brandschutz 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
Dies wird im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt. 
 
zum Punkt Herstellung der Ausgleichsflächen 1 – 3  
Der Anregung wurde teilweise gefolgt. 
Die externen Ausgleichsflächen 1 – 3 wurden bisher nur teilweise umge-
setzt (Grünlandextensivierung, z. T. Umwandlung von Acker in Grünland). 
Insbesondere die Maßnahmen an den Gewässern wurden noch nicht 
ausgeführt. Bei Ausgleichsfläche 2 (Groß-Karben) wird lediglich eine klei-
nere Teilfläche noch ackerbaulich genutzt. Gemäß Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde am 25.11.2019 wird die Ausgleichsfläche 1 
(Gemarkung Petterweil) nicht weiter verfolgt und aus dem Bebauungsplan 
entlassen, da hier zunächst in einen Gehölzbestand eingegriffen werden 
müsste. Außerdem soll der ackerbaulich genutzte Teil der Ausgleichsflä-
che 2 außen vor bleiben, da – nach der neuen Handhabung der Eingriffs-
regelung – hochwertige Ackerstandorte nur bedingt zu Ausgleichszwe-
cken herangezogen werden sollen. Das durch Wegfall der Maßnahmen 
anfallende Ausgleichsdefizit wird auf der Grundlage der aktuellen Kom-
pensationsverordnung ermittelt und durch Ökokontomaßnahmen der 
Stadt Karben kompensiert. Die übrigen Maßnahmen werden durch die 
Stadt Karben weiter umgesetzt.  
 
zum Punkt Verkehrsflächen / Stellplätze auf privaten Grünflächen  
Die Bedenken wurden teilweise geteilt. 
Den Anregungen wurde bereits teilweise gefolgt.  
Siehe oben auf S. 2.  
 
zum Punkt Ausschluss von Einfriedungen auf privaten Grünflächen  
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
In den Bebauungsplan wurde bereits unter Ziff. B. 2.1 aufgenommen, 
dass nicht überbaubare und durch Nebenanlagen versiegelte Grund-
stücksfreiflächen zu 100% als Vegetationsflächen herzustellen und dau-
erhaft zu unterhalten sind. 
In den Privaten Grünflächen sind bereits in der bisherigen Festsetzung 
bauliche Anlagen unzulässig. Hierrunter fallen auch Einfriedungen als 
Zäune oder Mauern etc. Eine Einfriedung mit Gehölzen ist zulässig und 
für eine private Grünfläche sinnvoll. 
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zum Punkt zertifizierter gebietstypischer Pflanzware und Saatgut  
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Die Verwendung zertifizierter gebietstypischer Pflanzware und Saatgut ist 
bereits im Naturschutzgesetz verbindlich geregelt. In den Bebauungsplan 
wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen. Ein Hinweis wurde im 
Bebauungsplan unter Ziff. C. 5. ergänzt. 
 
zum Punkt Anpassung Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

 1. Absatz Ergänzungsbereiche 
Die Bedenken wurden nicht geteilt. 
Der Bebauungsplan nimmt randlich gelegene, bereits bestehende 
Außenbereichsvorhaben in seinen Geltungsbereich auf, um diese 
bauplanungsrechtlich zu sichern und zu ordnen. Hierzu zählen 
beispielsweise der Recyclinghof, das Hundesport-Gelände, die 
Schießsportanlage und auch die gewerblichen Lagerflächen im 
Südosten (Erweiterungsbereich 4). Diese Anlagen wurden in dem 
bestehenden Umfang bereits genehmigt und der B-Plan über-
nimmt nur den genehmigten Zustand. Somit besteht keine natur-
schutzrechtliche Ausgleichsverpflichtung. 
 

 Bilanzierungsbereich 1. Bewertung  
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  
Den Anregungen wurde teilweise gefolgt. 
Im Bilanzierungsbereich 1 wurden als Voreingriffszustand für den 
bestehenden, aber nicht kompensierten Parkplatz (Änderungsbe-
reich 5) eine ruderale Wiese und ein heimisches Gebüsch ange-
setzt. Der rechtskräftige Bebauungsplan 125-3 setzt an dieser 
Stelle eine öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung „arten-
reiche Wiese, extensiv gepflegt“ fest und stellt zusätzlich ein 
Pflanzgebot für „Feldhecken und Sträucher“ fest. Dass es sich 
zum Zeitpunkt des Eingriffs nicht um eine vollständig entwickelte 
extensiv genutzte Flachland-Mähwiese gemäß aktueller Kompen-
sationsverordnung gehandelt haben konnte, lässt sich an den um-
liegenden, in gleicher Weise festgesetzten Wiesenflächen erken-
nen. Gemäß Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
am 25.11.2019 kann eine Einstufung als ruderale Wiese (06.380) 
erfolgen. 
 

 Bilanzierungsbereich 3. 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  
Den Anregungen wurde teilweise gefolgt. 
Siehe oben 1. Absatz Ergänzungsbereich. 
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  Bilanzierungsbereich 4. 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  
Den Anregungen wurde teilweise gefolgt. 
Der rechtskräftige Bebauungsplan stellt im Südwesten des Gel-
tungsbereiches neben einer Planstraße, einer Grünfläche eine 
Fläche für Gleisanlagen dar. Im neuen B-Plan werden diese Flä-
chen vollständig als öffentliche Grünfläche mit Ziel der Entwick-
lung von Amphibien- und Reptilienhabitaten gekennzeichnet. 
Während die Planstraße nie umgesetzt wurde, war das Industrieg-
leis über längere Zeit in Betrieb und könnte – aus baurechtlicher 
Sicht – jederzeit wieder in Betrieb genommen werden. Von daher 
ist davon auszugehen, dass für die Herstellung der Gleisanlagen 
auch ein entsprechender Ausgleich geleistet wurde. Die Rück-
nahme dieser Nutzung im Bebauungsplan und die Übernahme 
der Fläche in eine kommunale Pflege und Entwicklung werden in 
der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung entsprechend als Aufwer-
tung gut geschrieben (Bilanzierungsbereich 4). Gemäß Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde am 25.11.2019 kann 
dieser Argumentation gefolgt werden, unter der Voraussetzung, 
dass eine extensive Pflege gesichert ist, welche die offenen Be-
reiche erhält aber keine zusätzlichen Eingriffe in Baumbestände 
beinhaltet 

 
zum Punkt Wasser- und Bodenschutz 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis auf Gewässerrandstreifen im Innenbereich wurde in die Text-
festsetzungen aufgenommen (s. a. Textfestsetzungen Ziff. C. 3.). 
Maßnahmen am Gewässer im Bereich der Ausgleichsfläche 2 im Rahmen 
der Grabenpflege, werden mit der UWB abgestimmt. 
 
zu den Punkten Agrarfachaufgaben 
Der Anregung wurde gefolgt. 
Gemäß Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde am 25.11.2019 
wird der ackerbaulich genutzte Teil der Ausgleichsfläche 2 aus dem Gel-
tungsbereich herausgenommen (siehe oben S. 9.).   
Bei den Flächen handelt es sich um Maßnahmen zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB. Die aufge-
führten Arten sind heimisch, standortgerecht und in der Feldflur von Groß-
Karben bereits vertreten. Beeinträchtigungen der angrenzenden Landwirt-
schaftsflächen können bei der Umsetzung und durch die vorgesehen 
Pflege minimiert werden. Eine Änderung der Artenliste ist nicht erforder-
lich. 
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zu den Punkten 1. – 4.  
1. Die Bedenken wurden nicht geteilt. 
Die Bauplätze innerhalb des Geltungsbereiches des Plangebietes sind 
fast vollständig baulich entwickelt. Dementsprechend ist die Erschließung  
vollständig hergestellt und der höchste Punkt, des jeweils an das Bau-
grundstück angrenzenden Straßenniveaus, wird als Höhenbezugspunkt 
festgesetzt. 
 
2. Der Anregung wurde teilweise gefolgt. 
Die festgesetzten max. Ausnutzungszahlen im Mischgebiet wurden aus 
dem Ursprungsbebauungsplan übernommen, da das Areal bereits voll-
ständig baulich entwickelt wurde. Diese Festsetzungen entsprechen der 
Bestandssituation und sichern den dort ansässigen Betrieben das Fortbe-
stehen (s. a. Kap 10.2.1 in der Begründung).  
Dementsprechend ist ein weiterer Ausgleich nicht notwendig, da das Areal 
zum einen bereits nach den im Ursprungsplan festgesetzten Ausnut-
zungszahlen vollständig bebaut ist und zum anderen die Maßnahmen be-
reits im Ursprungsbebauungsplan berücksichtigt und ausgeglichen wurde 
(siehe Bilanzierungsbereich 7.). 

 
3. Der Anregung wurde gefolgt. 
Die Farbigkeit wurde angepasst. 

 
4. Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme des Ladesamtes für Denkmalpflege 
vom 19.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt Auflagen zur sicherung der öffentlichen Belange 
des Bodendenkmalschutzes  
Der Anregung wurde gefolgt. 
Die Auflagen wurden in den Textfestsetzungen ergänzt (s. a. Textfestset-
zungen Ziff. C. 2.). 
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Stellungnahme NetzDienste RheinMain 
vom 09.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt Schutz der Gasdruckregelanlage nach Angabe der 
NRM  
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
Dies wird im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt. 

 
zum Punkt DVGW-Arbeitsblatt GW 125 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
 

zum Punkt NRM-Norm zum Schutz unterirdischer Anlagen 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme OVAG Netz  
vom 05.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt vorhandene Versorgungsanlagen der OVAG sowie 
zur Stellungnahme vom 05.06.2018 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme vom Regierungspräsidium Darmstadt 
vom 22.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu den Punkten Ziele der Raum- und Landesplanung sowie 
Anpassung des Geltungsbereiches im Süden 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
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zu den Punkten Nachweis einer ausreichenden Wasserversor-
gung, Wasserbedarfsnachweis sowie Grundwasserschutz 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  
Den Anregungen wurde nicht gefolgt. 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bereits vollständig bebautes 
und baulich entwickeltes Gewerbegebiet, welches kontinuierlich seit den 
1960er Jahren geplant und umgesetzt wurde. Neue bebaubare Flächen 
werden nicht ausgewiesen und es wird lediglich das Ziel verfolgt, die drei 
ursprünglichen Bebauungspläne in einem neuen Gesamtbebauungsplan 
zusammenzufassen und kleinere Änderungsbedarfe einzuarbeiten sowie 
Erweiterungsbereiche (bspw. Wertstoffhof, Gemeinbedarfsfläche usw.) 
planungsrechtlich zu sichern.  
Es wird davon ausgegangen, dass der bisherige Wasserbedarf bzw. die 
bisherige Wasserversorgung gesichert war. Eine Änderung, oder Erhö-
hung des Wasserbedarfes ergibt sich durch dieses Bauleitplanverfahren 
nicht. 

 
zum Punkt wasserrechtliche Zulassungen 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
 

zum Punkt Heilquellenschutzbezirk 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
Ein entsprechender Hinweis wurde bereits aufgenommen (s. a. Textfest-
setzungen Ziff. C. 6.). 
 

zum Punkt altlastenverdächtige Fläche 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
Ein entsprechender Hinweis wurde bereits in die Begründung aufgenom-
men (s. a. Kap. 5.5 Bodenschutz). Dieser wird zum besseren Verständ-
nisses in den Textfestsetzungen ergänzt (s. a. Ziff. C. 3.). 

 

zum Punkt Kommunales Abwasser 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
 

zum Punkt Aussage zum Bodenschutz  
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
Aussagen zum Bodenschutz wurden bereits in der Begründung erläutert 
(s. a. Kap. 5.5 Bodenschutz in der Begründung ab S. 17). Zum besseren 
Verständnis wurde in den Textfestsetzungen ein Hinweis ergänzt (s. a. 
Ziff. C. 3.). Der vorsorgende Bodenschutz wird zudem im Umweltbericht 
umfassend behandelt. 
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zum Punkt nachsorgender Bodenschutz 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
zum Punkt vorsorgender Bodenschutz 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Der vorsorgende Bodenschutz wurde bereits in der Begründung erläutert 
(s. a. Kap. 5.5 Bodenschutz in der Begründung ab S. 17). Bei dem Plan-
gebiet handelt es sich um ein bereits vollständig bebautes und baulich 
entwickeltes Gewerbegebiet, mit den für ein Gewerbegebiet üblichen 
Ausnutzungszahlen. Neue bebaubare Flächen werden nicht ausgewiesen. 
Lediglich in zwei Teilbereichen mit der Bezeichnung GE 1 wurde eine 
GRZ II von 0,9 (vorher 0,8) ermöglicht. Dies wurde im Rahmen der Ein-
griffs- / Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt. 
Der Ausgleich der Eingriffe erfolgt auf der Grundlage der geltenden Kom-
pensationsverordnung. Darin sind auch Eingriffe in den Boden berücksich-
tigt. Die vorgesehenen Maßnahmen – einschließlich der zuzuordnenden 
Ökokontomaßnahmen – beinhalten auch eine Extensivierung der Boden-
nutzung und Reduzierung von Bodenbelastungen. Weitere Kompensati-
onsmöglichkeiten (z. B. Entsiegelung) nicht zur Verfügung. 

 
 
zu den Punkten Immissionsschutz für Wohnnutzungen  
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  
Auf den Grundstücken, die künftig als Mischgebiet festgesetzt wurden, 
haben sich vorrangig kleinteilige Gewerbebetriebe angesiedelt, die größ-
tenteils keinen Nachtbetrieb haben und von denen keine hohen Lärmein-
träge ausgehen. Die konkreten Lärmbelastungen, auch von benachbarten 
großflächigen Gewerbebetrieben sind im Rahmen der Genehmigungspla-
nung bzw. Bauantragsstellung zu prüfen und es sind entsprechende 
Schutzmaßnahmen zu treffen, die die Einhaltung der benannten Immissi-
onsrichtwerte sicherstellen. In den Textfestsetzungen wurde eine entspre-
chende Formulierung ergänzt (s. a. Ziff. A. 13.). 
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zum Punkt Mehrausfertigung nach Rechtskraft 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme Regionalverband FrankfurtRheinMain  
vom 17.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt Kennzeichnung schädlicher Bodenveränderungen 
Der Hinweis wurde bereits zur Kenntnis genommen. 
Ein entsprechender Hinweis wurde bereits in die Begründung aufgenom-
men (s. a. Kap. 5.5 Bodenschutz). Dieser wird zum besseren Verständ-
nisses in den Textfestsetzungen ergänzt (s. a. Ziff. C. 3.). 

 


